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1Eingegangen: 24.11.2025 / Ausgegeben: 21.1.2026

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Hat sie sich seit der Kleinen Anfrage Drucksache 16/4653 für eine Änderung 
der Rechtslage eingesetzt hinsichtlich der Tatsache, dass Geschenke oder Vor-
teile an Journalisten keine Bestechlichkeit oder Vorteilsnahme darstellen?

2.	�Hält sie es für ein Problem, dass eine Berichterstattung durch Journalisten, 
die Geschenke bekamen, möglicherweise eine „Schlagseite“ bekommt und 
dies ohne Transparenz, da Geschenke oder Vorteile an diese nicht rechtswidrig 
sind, besonders im Hinblick darauf, dass dadurch auch der Ruf von „unbestech-
lichen“ Journalisten (also Journalisten, die solche Vorteile ablehnen) leiden 
könnte?

3.	�Wie definiert sie Vorteile für Journalisten, die die redaktionelle Unabhängig-
keit gefährden könnten (entsprechend der Antwort auf Frage 3 in Drucksache 
16/4653) bzw. ab wann würde sie einen Vorteil für Journalisten für problema-
tisch halten?

4.	�Welche Veranstaltungen wurden vom Staatsministerium und vom Innenminis-
terium in der laufenden Legislaturperiode durchgeführt, bei denen mehr als  
50 Teilnehmer anwesend waren, die nicht zum jeweiligen Ministerium selbst 
gehörten (bitte auflisten unter Angabe der Veranstaltung, der Teilnehmerzahl, 
der Kosten der Veranstaltung und der Anzahl der Presseteilnehmer)?

5.	�In welcher Höhe sind seit der Auflistung in der Kleinen Anfrage Drucksache 
17/4386 vergütete Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen (etwa für 
Moderation, Präsentation, Beratung, Expertisen, Interviews, Rhetorik- oder 
Sprachtraining etc.) von Landesministerien oder Landesbehörden an Journalis-
ten ergangen (bitte nach Datum, Landesministerium oder Landesbehörde, Art 
des Auftrags, Journalist, Sender/Medium des Journalisten – insbesondere ob 
öffentlich-rechtliches oder privates Medium –, Höhe der Zahlung in brutto und 
Beteiligung von Minister/-innen oder Staatssekretär/-innen aufschlüsseln)?

Kleine Anfrage
des Abg. Dennis Klecker AfD

und

Antwort
des Staatsministeriums

Geschenke, Vorteile und Regierungsaufträge für Journalisten

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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6.	�Bei welchen Inlands- und Auslandsreisen mit Übernachtungen von Mitgliedern 
der Regierung in der aktuellen Legislaturperiode durften jeweils welche Jour-
nalisten bzw. welche Medienunternehmen und Zeitungen diese begleiten (bitte 
auflisten unter Nennung der Reise/des Reiseziels, des Reisezeitraums, der teil-
nehmenden Regierungsmitglieder, der Reiseart bzw. ob es sich um eine Flug-
reise handelte, der mitreisenden Medienvertreter und der dafür angefallenen 
Zuschüsse/Kosten für die Teilnahme der Medienvertreter sowie der Gesamt-
kosten der Reise)?

7.	�In welchen Fällen, unter Bezug auf die Auflistung zur Vorfrage, haben Journa-
listen bzw. Medienunternehmen bei der Begleitung von Mitgliedern der Regie-
rung bei Reisen komplett auf Zuschüsse bzw. die teilweise Finanzierung ihrer 
Reiseteilnahme durch Steuerzahlerkosten verzichtet, beispielsweise um ihre re-
daktionelle Unabhängigkeit zu untermauern?

24.11.2025

Klecker AfD

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 15. Januar 2026 Nr. STM21-0141.5-25/2/3 beantwortet das 
Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Di-
gitalisierung und Kommunen, dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration, dem Ministerium der Justiz und für Migration, dem 
Ministerium für Verkehr, dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz sowie dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Hat sie sich seit der Kleinen Anfrage Drucksache 16/4653 für eine Änderung 
der Rechtslage eingesetzt hinsichtlich der Tatsache, dass Geschenke oder Vor-
teile an Journalisten keine Bestechlichkeit oder Vorteilsnahme darstellen?

Zu 1.:

Für die Regelungen der Strafbarkeit im Bereich der Bestechung/Bestechlichkeit 
sowie der Vorteilsannahme ist der Bund zuständig. Das Strafgesetzbuch stellt 
hierbei die sog. Vorteilsannahme und Bestechlichkeit sowie spiegelbildlich die 
Vorteilsgewährung und Bestechung in den §§ 331 StGB unter Strafe. Diesen Re-
gelungen ist gemeinsam, dass sie ausschließlich „Straftaten im Amt“ betreffen 
(vgl. Überschrift den Dreißigsten Abschnitts des StGB). Damit unterfallen die 
in der Frage genannten Fallkonstellationen nicht diesen Tatbeständen. Gleiches 
gilt für die Regelung des § 299 StGB – Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr. Diesbezüglich wird auf die Antwort auf die Kleine Anfrage 
16/4653 Bezug genommen. Die Rechtslage ist seither unverändert.

_____________________________________

*)	�Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2.	�Hält sie es für ein Problem, dass eine Berichterstattung durch Journalisten, 
die Geschenke bekamen, möglicherweise eine „Schlagseite“ bekommt und dies 
ohne Transparenz, da Geschenke oder Vorteile an diese nicht rechtswidrig sind, 
besonders im Hinblick darauf, dass dadurch auch der Ruf von „unbestech-
lichen“ Journalisten (also Journalisten, die solche Vorteile ablehnen) leiden 
könnte?

Zu 2.:

Die Landesregierung bewertet die Unabhängigkeit journalistischer Tätigkeit als 
wesentlichen Bestandteil der freiheitlichen Medienordnung und damit als elemen-
tare Voraussetzung für eine funktionierende demokratische Öffentlichkeit. Proble-
matisch wird ein Vorteil insbesondere dann, wenn zwischen der Zuwendung und 
einer erwarteten oder tatsächlichen Beeinflussung redaktioneller Entscheidungen 
ein objektiver Zusammenhang bestehen kann oder der Anschein einer solchen Ein-
flussnahme entsteht. In diesem Zusammenhang kann auch auf Ziffer 15 der Publi-
zistischen Grundsätze (Pressekodex) des Deutschen Presserats verwiesen werden.

3.	�Wie definiert sie Vorteile für Journalisten, die die redaktionelle Unabhängig-
keit gefährden könnten (entsprechend der Antwort auf Frage 3 in Drucksache 
16/4653) bzw. ab wann würde sie einen Vorteil für Journalisten für problema-
tisch halten?

Zu 3.:

Die Landesregierung definiert als Vorteile im einschlägigen Sinne solche mate-
riellen oder immateriellen Zuwendungen, die ihrer Art, ihrem Umfang oder ihrer 
Zielrichtung nach geeignet sind, die gebotene redaktionelle Unabhängigkeit zu 
beeinträchtigen.

4.	�Welche Veranstaltungen wurden vom Staatsministerium und vom Innenminis-
terium in der laufenden Legislaturperiode durchgeführt, bei denen mehr als  
50 Teilnehmer anwesend waren, die nicht zum jeweiligen Ministerium selbst 
gehörten (bitte auflisten unter Angabe der Veranstaltung, der Teilnehmerzahl, 
der Kosten der Veranstaltung und der Anzahl der Presseteilnehmer)?

Zu 4.:

Personen- oder teilnehmerbezogene Daten im Sinne einer Teilnehmerliste zu ein-
zelnen Veranstaltungen werden vom Staats- und Innenministerium unter anderem 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht aufbewahrt bzw. zeitnah gelöscht. Eine 
rückwirkende Erhebung der gewünschten Daten über sämtliche Veranstaltungen 
der laufenden Legislaturperiode wäre nur mit unverhältnismäßigem Verwaltungs-
aufwand möglich.

5.	�In welcher Höhe sind seit der Auflistung in der Kleinen Anfrage Drucksache 
17/4386 vergütete Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen (etwa für 
Moderation, Präsentation, Beratung, Expertisen, Interviews, Rhetorik- oder 
Sprachtraining etc.) von Landesministerien oder Landesbehörden an Journa-
listen ergangen (bitte nach Datum, Landesministerium oder Landesbehörde, 
Art des Auftrags, Journalist, Sender/Medium des Journalisten – insbesondere 
ob öffentlich-rechtliches oder privates Medium –, Höhe der Zahlung in brutto 
und Beteiligung von Minister/-innen oder Staatssekretär/-innen aufschlüsseln)?

Zu 5.:

Zur Beantwortung der Frage wird auf Tabelle 1 in der Anlage verwiesen.
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6.	�Bei welchen Inlands- und Auslandsreisen mit Übernachtungen von Mitgliedern 
der Regierung in der aktuellen Legislaturperiode durften jeweils welche Jour-
nalisten bzw. welche Medienunternehmen und Zeitungen diese begleiten (bitte 
auflisten unter Nennung der Reise/des Reiseziels, des Reisezeitraums, der teil-
nehmenden Regierungsmitglieder, der Reiseart bzw. ob es sich um eine Flug
reise handelte, der mitreisenden Medienvertreter und der dafür angefallenen 
Zuschüsse/Kosten für die Teilnahme der Medienvertreter sowie der Gesamtkos-
ten der Reise)?

Zu 6.:

Das Land unterhält eine Vielzahl von internationalen Beziehungen und Koopera-
tionen, ist an bi- und multilateralen Gremien und Netzwerken beteiligt, unterstützt 
über Baden-Württemberg International die Internationalisierung von Wirtschaft 
und Wissenschaft und setzt sich für die Entwicklungszusammenarbeit ein. Die 
nachfolgenden Übersichten über die damit verbundenen Auslandsreisen der Lan-
desregierung umfassen dabei Reisen des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen 
und Minister, der Staatsrätin, des Staatsministers/der Staatsministerin sowie der 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. 

Zur Beantwortung der Frage wird auf Tabelle 2 verwiesen. 

Inlandsreisen werden üblicherweise nicht von Medienvertretern als Teil einer De-
legation begleitet.

7.	�In welchen Fällen, unter Bezug auf die Auflistung zur Vorfrage, haben Journa-
listen bzw. Medienunternehmen bei der Begleitung von Mitgliedern der Regie-
rung bei Reisen komplett auf Zuschüsse bzw. die teilweise Finanzierung ihrer 
Reiseteilnahme durch Steuerzahlerkosten verzichtet, beispielsweise um ihre re-
daktionelle Unabhängigkeit zu untermauern?

Zu 7.:

Diese Frage ist aufgrund der Zahl der Reisen und der jeweils unterschiedlichen 
Rechnungsbeträge pro mitreisenden Journalisten nicht mit zumutbarem Aufwand 
zu beantworten. Die Kostenübernahme des Landes jeweils pauschal pro Reise für 
alle mitreisenden Journalisten ist in der Tabelle 2 aufgeführt.

Gemäß den Beschlüssen des Ministerrats vom 9. Oktober 1996 bzw. 8. Januar 
2013 ist festgelegt, dass bei Auslandsreisen von Kabinettsmitgliedern mitreisen-
de Journalisten aus Landesmitteln einen Kostenersatz in Höhe von 50 Prozent 
der Flug- und Hotelkosten erhalten können. Bei Reisen in außereuropäische Län-
der wurde die Eigenbeteiligung der Pressevertreterinnen und Pressevertreter auf  
2 500 Euro begrenzt, sofern der Kostenersatz wahrgenommen wird.

Haßler
Staatssekretär
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